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Weihnachtsgeschenke und Weihnachtsfeier 2025 
 

Der Advent ist schon in Sicht. Zeit sich darüber Gedanken zu machen, 

welche Geschenke man Mitarbeitern, Patienten und Geschäftsfreun-

den zu Weihnachten zukommen lassen möchte. Die Planung der Weih-

nachtsfeier hat sicher auch schon begonnen. 

 

Bitte lesen Sie die Informationen sorgfältig. Dann wird der schöne 

Anlass nicht durch unnötige steuerliche Belastungen getrübt. 

Und: Fragen Sie uns, wenn Ihnen etwas unklar ist. 

 

Thema 1: (Weihnachts-)Geschenke 

Achtung: Alle Betragsangaben zum Thema Geschenke verstehen sich Brutto (inkl. Umsatz-

steuer). Nur wenn Sie zum Ausnahmefall „Unternehmer mit Vorsteuerabzugsberechtigung“ 

gehören, verstehen sich die Beträge netto – also ohne Umsatzsteuer! 

 

1. Geschenke an Arbeitnehmer 

Geschenke an Mitarbeiter/-innen können in vielen Fällen steuerbegünstigt oder sogar steuer-

frei gewährt werden. Auch eine Übergabe bei einer Feier kann begünstigt sein. Nachfolgend 

ein Überblick, welche Besonderheiten zu beachten sind. 

 

Geschenke an Weihnachten 

Wenn Arbeitgeber Geschenke ihren Arbeitnehmern oder deren Angehörigen (z. B. Blumen, 

Bücher, Gutscheine) an Weihnachten zukommen lassen, sind diese lohnsteuer- und sozialab-

gabenfrei, wenn der Sachwert des Geschenkes maximal Euro 50 beträgt. Achtung:  

a) Das gilt jedoch nur für Sachzuwendungen und nicht für Bargeld.  

b) Auf die Grenze von Euro 50 müssen laufende Sachzuwendungen wie z. B. Waren- 

bzw. Tankgutscheine angerechnet werden. Sollten Ihre Arbeitnehmer/-innen bereits 

monatliche Sachzuwendungen erhalten, darf in der Summe die maximale Grenze von 

Euro 50 nicht überschritten werden.  

 

Besondere Voraussetzungen für Gutscheine: 

Gutscheine (insb. von Online-Händlern) sind nur noch begünstigt, wenn sie ausschließlich zum 

Bezug von Waren oder Dienstleistungen aus der eigenen Produktpalette berechtigen, wie z. B. 

Douglas, Snipes. !Amazon-Gutscheine sind damit nicht begünstigt! 

Im Wesentlichen verbleiben deshalb zwei Kategorien von Gutscheinen: 

• Gutscheine für limitierte Netze, wie z. B. Gutscheinkarten von Einkaufsläden, Einzel-

handelsketten oder regionale City-Cards. 

• Gutscheine für eine limitierte Produktpalette, wie z. B. Tankkarten, Gutscheinkarten für 

einen Buchladen, Beauty- oder Fitnesskarten sowie Kinokarten. 

 

Geschenke zu persönlichen Ereignissen 

Aufmerksamkeiten zu persönlichen Anlässen sind pro Anlass bis zu Euro 60 steuerfrei. Ein 

besonderes persönliches Ereignis kann z. B. der Geburtstag, die Hochzeit, Prüfung oder Ge-

burt oder Kommunion des Kindes sein. 

Wichtig! Weihnachten ist kein persönliches Ereignis. 
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Was passiert, wenn die Grenzen überschritten wurden? 

Bei Überschreitung der Freigrenzen von Euro 50 und / oder Euro 60 (persönlicher Anlass) wird 

das komplette Geschenk steuerpflichtig.  

 

Gibt es eine Lösung bei Überschreitung der Grenzen? 

Ja! Für solche Geschenke an Mitarbeiter gibt es die Möglichkeit zur pauschalen Steuerüber-

nahme mit einem Steuersatz von 30 % zzgl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer und So-

zialabgaben. Das Geschenk ist dann für Ihren Arbeitnehmer steuer- und sozialversicherungs-

frei.  

 

Die insgesamt entstehenden Aufwendungen sind immer als Betriebsausgaben abziehbar. 

 

Welche Aufzeichnungen müssen Sie führen? 

Damit die Wertgrenze je Arbeitnehmer und Anlass von der Finanzverwaltung überprüft werden 

kann, muss der Name des Empfängers und der Anlass des Geschenks auf der Einkaufs-

rechnung oder Quittung angegeben werden.  

 

Wenn Sie über eine Rechnung mehrere Geschenke kaufen, erstellen Sie bitte eine Liste aller 

Empfänger inkl. der jeweiligen Geschenkewerte und heften diese Liste an die Rechnung. 

 

Wichtig! Geldzuwendungen (außer zweckgebundene Beihilfen, wie z. B. Erholungsbeihilfen) 

sind immer Arbeitslohn und damit lohnsteuer- und sozialabgabenpflichtig ohne Pauschalie-

rungsmöglichkeit. 

 

2. Geschenke an Nicht-Arbeitnehmer (Patienten, Lieferanten etc.) 

Auch eine Übergabe eines Geschenks an Geschäftsfreunde kann steuerlich berücksichtigt 

werden. Es gelten hinsichtlich der oben genannten Ausführungen zu den Geschenken zu per-

sönlichen Ereignissen sowie an Weihnachten die gleichen Regelungen.  

 

Wichtig ist auch, entsprechende Aufzeichnungen zu führen (Anlass des Geschenks sowie 

Name der beschenkten Person). 

 

Besonderheiten bei Geschenken an Geschäftsfreunde  

Bitte achten Sie auch hier darauf, dass Sie bei allen beruflich veranlassten Geschenken an 

Nicht-Arbeitnehmer die Freigrenze von Euro 50 pro Empfänger und Jahr für alle Ge-

schenke ohne persönlichen Anlass und / oder Euro 60 für Geschenke für jedes persön-

liche Ereignis nicht überschreiten. Ansonsten führt das Geschenk zu einer Steuerpflicht beim 

Beschenkten und der komplette Betrag ist nicht mehr als Betriebsausgabe abzugsfähig.  

 

Ausnahme: Wenn das Geschenk bei Ihrem Geschäftsfreund ausschließlich betrieblich nutzbar 

ist, dürfen Sie dies trotz Überschreiten der Freigrenze als Betriebsausgabe abziehen. 
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Pauschalierung nach § 37b EStG bei Sachzuwendungen 

Unternehmen, die aus betrieblichem Anlass ein Geschenk machen, können soweit der Emp-

fänger den Vorteil nicht selbst versteuert, den geldwerten Vorteil mit 30% pauschal versteuern 

(Pauschalierungswahlrecht). 

 

Ein Sonderfall bilden Kleingeschenke, sogenannte Streuartikel wie Kugelschreiber, Feuer-

zeuge, etc. Diese gelten nicht als Geschenk und sind deshalb für die Einhaltung der Freigrenze 

unbeachtlich, sofern der Betrag von Euro 10 nicht überschritten wird. Sie müssen aber den-

noch getrennt von den Geschenken aufgezeichnet werden.  

 

Thema 2: Weihnachtsfeier 
Eine Weihnachtsfeier ist eine Betriebsveranstaltung wie z. B. auch ein Betriebsausflug. Die 

dabei entstehenden Aufwendungen sind als Betriebsausgaben abzugsfähig. Beim Arbeitneh-

mer fällt keine Lohnsteuer an, wenn die Aufwendungen je teilnehmenden Mitarbeiter 

Euro 110 nicht übersteigen.  

 

Wenn ein Weihnachtsgeschenk im Rahmen der Weihnachtsfeier überreicht wird, darf der 

Wert des Geschenks max. Euro 60 betragen, solange der Gesamtaufwand je Teilnehmer 

Euro 110 inklusive des Geschenks nicht überschreitet. 

 

Bei Überschreiten des Freibetrags ist der übersteigende Betrag Arbeitslohn. Für diesen Mehr-

betrag wird die Veranstaltung für Sie insgesamt ca. 30 % teurer (25 % pauschale Lohn-

steuer zzgl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer). Zahlen Sie die Pauschalsteuer nicht, 

muss Ihr Arbeitnehmer den Betrag als Arbeitslohn versteuern. 

 

Bitte beachten: Jedem Arbeitnehmer werden zusätzlich die Kosten seiner Begleitperson(en) 

zugeordnet. Es ist also möglich, dass für Arbeitnehmer ohne Begleitung der Freibetrag einge-

halten wird und die Arbeitnehmer mit Begleitperson den Freibetrag überschreiten und in Höhe 

des übersteigenden Betrags einen lohnsteuerpflichtigen Vorteil erhalten. Zu den Kosten gehö-

ren die Ausgaben für Speisen, Getränke, Musikdarbietungen aber auch die Weihnachtsge-

schenke an Ihre Arbeitnehmer sowie die allgemeinen weiteren Kosten der Betriebsveranstal-

tung (wie z. B. Raummiete, Dekoration, Planungs- oder Fahrtkosten). Der steuerfreie Reise-

kostenersatz, den Sie als Arbeitgeber dem Arbeitnehmer zahlen (z. B. Übernahme von Taxi-

kosten für die Rückfahrt), wird nicht einbezogen. Auch nicht einzubeziehen sind interne Kosten 

wie z. B. rechnerische Selbstkosten des Arbeitgebers für den internen Planungsaufwand durch 

eigene Mitarbeiter. 

 

Es gilt der Grundsatz, dass auf die tatsächliche Teilnehmerzahl abgestellt wird und nicht auf 

die geladenen bzw. angemeldeten Gäste. Sagen also Gäste ab, dann verteilen sich die Kosten 

auf die verbleibenden Mitarbeiter, was unter Umständen dazu führen kann, dass der Betrag 

von Euro 110 überschritten wird.  

 

Was kann ich tun, wenn der Freibetrag von Euro 110 überschritten wurde? 

a) Ihre Arbeitnehmer können aus eigener Tasche eine Zuzahlung leisten und damit die Kos-

ten unter Euro 110 drücken. Die Zuzahlung ist auch zeitnah nachträglich möglich. Bitte 

liefern Sie uns dann einen Nachweis in Form einer Liste mit Namen, Zuzahlungsbetrag, 

Datum und Unterschriften der Arbeitnehmer. 
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b) Sie können aber auch freiwillig zusätzlich 25 % pauschale Lohnsteuer zzgl. Solidaritäts-

zuschlag und pauschaler Kirchensteuer zahlen. Dann brauchen Ihre Arbeitnehmer den 

Betrag nicht als Arbeitslohn versteuern. 

 

Welche Aufzeichnungen müssen Sie führen? 

Zum Nachweis der Aufwendungen müssen Sie alle Rechnungen / Quittungen sammeln. Au-

ßerdem sind die Namen der Teilnehmer anzugeben, damit eine Überprüfung der Wertgrenze 

von Euro 110 je Teilnehmer und ggf. die Unterscheidung zwischen Arbeitnehmern und Ge-

schäftsfreunden erfolgen kann. Reichen Sie uns bitte die Aufzeichnungen ein.  

 

Achtung! Weihnachtsfeier als dritte Betriebsveranstaltung im Kalenderjahr 

Pro Jahr sind nur zwei Betriebsveranstaltungen nach den oben genannten Regeln begünstigt. 

Wenn die Weihnachtsfeier bereits die dritte Betriebsveranstaltung im Jahr ist, handelt es sich 

immer um Arbeitslohn, selbst dann, wenn der Euro 110 Freibetrag je Arbeitnehmer unter-

schritten wird.  

Sie können allerdings selbst entscheiden, für welche der drei Veranstaltungen Sie freiwillig 

eine pauschale Lohnsteuer von 25 % zzgl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer überneh-

men. Dies nachträglich über die Lohnabrechnung der Mitarbeiter zu deren Lasten abzuwi-

ckeln, ist im Sinne der Förderung des Betriebsfriedens nicht sinnvoll – aber möglich.  

Sie können sich aber für die Veranstaltung mit den geringsten Kosten entscheiden. 

 

 

Sollten Sie Fragen zu diesen – wie im Steuerrecht üblich – komplizierten Regelungen haben, 

stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. 

 

Stand Oktober 2025 


